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Gemeinde Langfurth            Langfurth, den 27.03.2012 
Az.: 632 

B e k a n n t m a c h u n g 
Vollzug des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. 
Wassergesetzes (BayWG) und des Bayer. Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG); 
Einleiten von Abwasser aus dem Mischwasserentlas-
tungsbauwerk im OT Ammelbruch in den Kritzenbach 
durch die Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach 
 

Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
WHG) beantragte die Gemeinde  Langfurth unter Vorlage von 
Planunterlagen mit Schreiben vom 23.11.2011 die Durchfüh-
rung des wasserrechtlichen Verfahrens. Das Wasserwirt-
schaftsamt Ansbach prüfte die Antragsunterlagen am 
16.02.2012 und erstellte ein Gutachten. 
 

Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden wasser-
rechtlichen Tatbeständen auszugehen. Es wird eingeleitet das 
 

       •  Mischwasser aus dem Mischwasserentlastungsbauwerk  
        im OT Ammelbruch in den Kritzenbach  
 

Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfahrens für 
die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG). 
 

Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG i.V.m. 
Art. 69 BayWG bekannt gemacht. 
 

Gleichzeitig wurde die beschränkte Erlaubnis - im vereinfach-
ten Verfahren - für die Grundwasserabsenkung und -ableitung 
während der Bauzeit beantragt. 
 

Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen Monat 
vom 16.04.2012 bis 16.05.2012 (einschließlich der genannten 
Tage) bei der Verwaltung der Gemeinde Langfurth, Haupt-
straße 38, 91731 Langfurth, Zimmer 2, während der Dienst-
stunden Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr, Montag 
bis Mittwoch von 13.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 
12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr zur Einsicht auf. 
 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, 
kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Ausle-
gungsfrist, das ist bis zum 30.05.2012 bei der Gemeinde 
Langfurth, Hauptstraße 38, 91731 Langfurth oder beim Land-
ratsamt Ansbach - Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstr. 1, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift etwaige Ein-
wendungen gegen das Vorhaben erheben. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen. 
 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein Unterzeich-

ner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der übrigen 
Unterzeichner für das Verfahren zu bezeichnen, soweit er 
nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt ist. Diese Anga-
ben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift 
versehenen Seite enthalten sein. 
 

Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendungen erho-
ben, werden diese in einem Termin erörtert, der noch 
mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht 
wird. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden 
von dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten in dem ggf. notwendigen Erörte-
rungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.  
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
 

a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem  
  Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be- 
  nachrichtigt werden können, 
 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen  
  durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden kann, 
 

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vor-
zunehmen sind. 
 

Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Erhe-
bung von Einwendungen bzw. Teilnahme am Erörterungs-
termin oder Vertreterbestellung entstehenden Kosten können 
nicht erstattet werden. 
 
gez. Miosga, Erster Bürgermeister 
 
 
Verordnung der Gemeinde Langfurth über die 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Fei-
ertagen anlässlich von Märkten, Messen oder 
ähnlichen Veranstaltungen im Gemeindegebiet 
von Langfurth für das Jahr 2012 
 

Vom 14. Februar 2012 
 

Auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 875), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I S. 
744), geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 
1954) und Art. 228 der neunten Zuständigkeitsanpassungs-
verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) in Ver-
bindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung über Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Arbeits-schutzes, der Sicherheits-
technik, des Chemikalien- und Medizinprodukterechts (ASi-
MPV) vom 2. Dezember 1998 (GVBl S. 956, BayRS 805-2-
UG), zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 14. 
Dezember 2010 (GVBl S. 853) erlässt die Gemeinde Langfurth 
folgende Verordnung: 
 

    Amtliche Bekanntmachungen 
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§ 1 
Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Satz 1 Nr. 1 des Ge-
setzes über den Ladenschluss dürfen Verkaufsstellen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss im 
Gemeindegebiet von Langfurth aus Anlass 
 

1.  der Kirchweih Dorfkemmathen am 22.07.2012  
     von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

 

2. der Kirchweih Langfurth am 02.09.2012  
    von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

 

3. der Kirchweih Ammelbruch am 09.09.2012  
    von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

 

für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 
 

§ 2 
Geltung anderer Rechtsverordnungen 

 

Die durch Rechtsverordnungen nach den §§ 11 und 12 des 
Gesetzes über den Ladenschluss freigegebenen Verkaufszei-
ten (Verkauf in ländlichen Gebieten und Verkauf bestimmter 
Waren an Sonn- und Feiertagen) bleiben unberührt. Die jewei-
lige Gesamtöffnungszeit nach § 1 dieser Verordnung und nach 
den Rechtsverordnungen nach §§ 11 und 12 des Gesetzes 
über den Ladenschluss darf insgesamt fünf Stunden nicht 
überschreiten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Be-
kanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des letzten von 
der Verordnung erfassten Tages. 
 
Langfurth, 14. Februar 2012 
Gemeinde Langfurth 
 
gez. Miosga 
Erster Bürgermeister 
 
Hinweise zur Verordnung der Gemeinde Langfurth über 
die Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
anlässlich von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstal-
tungen im Gemeindegebiet von Langfurth für das Jahr 
2012 

 

1. Arbeitnehmer dürfen an den verkaufsoffenen Sonntagen 
nur während der in § 1 der oben abgedruckten Verordnung 
festgesetzten Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung 
von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, 
während insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt 
werden (§ 17 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss). 

 

2. Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage, die weiteren Vorschriften des § 17 des Ge-
setzes über den Ladenschluss, die Bestimmungen des 
Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages für die Arbeit-
nehmer im Einzelhandel in Bayern, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgeset-
zes sind für die an den freigegebenen Sonn- und Feiertagen 
für die in den geöffneten Verkaufsstellen beschäftigten Ar-
beitnehmer zu beachten. 

 

3. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in § 1 der oben abgedruckten Verordnung festgelegten Öff-
nungszeiten an Sonn- und Feiertagen können nach § 24 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

4. Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die 
in Hinweis Nr. 1 genannte Bestimmung können nach § 24 
Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a i.V.m. Abs. 2 des Gesetzes über den 
Ladenschluss als Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße 
bis zu zweitau-sendfünfhundert Euro geahndet werden. 

5. Vorsätzliche Verstöße gegen die in Hinweis Nr. 1 genannte 
Bestimmung werden, wenn dadurch vorsätzlich oder fahr-
lässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit 
gefährdet werden, gemäß § 25 des Gesetzes über den La-
denschluss als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen be-
straft. 

 
Bekanntmachung 
Ländliche Entwicklung, Dorferneuerung Langfurth II, Gemein-
de Langfurth, Landkreis Ansbach 
 

Abmarkung und Vermessung im Ortsbereich von Lang-
furth 
Im Zuge des Dorferneuerungsverfahrens Langfurth II wird 
voraussichtlich ab Mitte April 2012 mit den Abmarkungs- und 
Vermessungsarbeiten von den Beauftragten des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Ansbach begonnen. 
Dazu sind diese berechtigt, die Grundstücke zu betreten und 
die nach ihrem Ermessen erforderlichen Arbeiten vorzuneh-
men (§ 35 FlurbG und Art. 11 AGFlurbG). 
Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Aushängekäs-
ten oder im Rathaus. 
 
Ansbach, den 05.03.2012 
 
gez. Peter Dettenthaler, T.Amtsrat 
 
    Aus dem Rathaus 

 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung  
findet am Dienstag, den 10.04.2012 um 19.00 Uhr statt. Die 
Tagesordnungspunkte werden rechtzeitig in den Aushänge-
kästen bekannt gegeben.  
 
Aus dem Gemeinderat  
 

 
 

Die Klausur des Gemeinderates fand am 16. Und 17. März 
2012 in Rothenburg o. d. T. statt. Es wurden folgende Themen 
besprochen: Eckdaten des Vermögenshaushaltes, Nutzung 
der Turnhalle nach der Generalsanierung, seniorenpolitische 
Ansätze für die Gemeinde, Überarbeitung des Flächennut-
zungsplanes und Regelungen bei Beerdigungen von 
Gemeindebediensteten/Amtsinhabern. 
 
Patenschaften in der Hauptstraße Langfurth 
gesucht ! 
Wenn Sie Interesse haben sich hier zu engagieren, melden 
Sie sich bei uns im Rathaus, Tel. 09856/9770-0 
 
Wertstoffhof 
Die Entleerung der Papiertonnen erfolgt am Montag, den 
23. April 2012 und die Abholung der Gelben Säcke am 
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Donnerstag, den 26. April 2012. Bitte beachten Sie die 
getrennten Abholtage!!! 
 
Der Wertstoffhof in Stöckau ist samstags (außer an den 
Feiertagen) von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet.  
 
Achtung: Müllabfuhrverschiebung! 
Die Entleerung der Restmülltonne wird verschoben von Mon-
tag, den 09. April 2012 auf Dienstag, den 10. April 2012! 
 

Öffnungszeiten des Rathauses: 
Montag – Freitag   von         8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag            von       16.30 Uhr bis 17.30 Uhr 
Wir sind für Sie erreichbar unter:  
Tel.: 09856/9770-0, Fax: 09856/9770-77, 
Email: poststelle@langfurth.de 
 

 
 
 
 
 
 
    Nachrichten anderer  

 Stellen und Behörden    
 

Außensprechtage des Zentrums Bayern Familie 
und Soziales – Region Mittelfranken im Land-
kreis Ansbach 
Nächster Sprechtag des Amtes für Versorgung und Familien-
förderung Nürnberg: Dienstag, 10.04.2012 von 9.00 Uhr bis 
14.00 Uhr im Landratsamt 91522 Ansbach, Crailsheimstr. 1. 
Das Amt ist zuständig für: Feststellungsverfahren nach dem 
Schwerbehindertengesetz, Zahlung von Bundes- und Landes-
erziehungsgeld und Familienbeihilfe, Gewährung von 
Blindengeld, Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts. 
Hinweis: Orthopädischer Sprechtag beim Gesundheitsamt 
91522 Ansbach, Kronacher Str. 8, Donnerstag, den 
05.04.2012, jeweils von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr.  
 
5. Kulinarische Radtour  
Sonntag, 6. Mai 2012 
Die Freude am Radfahren und an der Natur, verbunden mit 
kulinarischen Erholungspausen steht an diesem Tag im Vor-
dergrund. Der a.D. Landrat Rudolf Schwemmbauer wird die 
Radlergruppe auch in diesem Jahr wieder begleiten. Nähere 
Informationen unter www.romantisches-franken.de. Max. 
Teilnehmerzahl: 50 Personen. Karten nur solange der Vorrat 
reicht. Um Anmeldung wird dringend gebeten! Kartenvorver-
kauf und Information: Tourismusverband Romantisches 
Franken, Am Kirchberg 4, 91598 Colmberg,Tel. 09803/94141, 
info@romantisches-franken.de 
 
Wiedereinstieg für Frauen - Zurück in das  
Berufsleben 
Über dieses Thema wird das „Bündnis für Familie“ gemeinsam 
mit den Gleichstellungsbeauftragten des Landratsamtes und 
des Jobcenters mit einem Infotag am Mittwoch, den 18. April 
2012 von 9.00 bis 13.00 Uhr im kleinen Schrannensaal in 
Dinkelsbühl informieren. Die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist kostenlos. Anmeldung ist nicht erforderlich. Für nähere 
Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen im Bündnisbüro des 
Landkreises Ansbach unter der Telefonnummer 0981/468-
5407 gerne zur Verfügung. 
 
Neuer Lehrgang zum 
"Geprüften Natur- und Landschaftspfleger" 
Das Fortbildungszentrum Almesbach bietet den Lehrgang 
„Geprüfte/r Natur- und Landschaftspfleger/in“ mit Fortbil-
dungsprüfung für ganz Bayern an. 

Dauer: 17 Wochen, Infotag: 18. Juni 2012 in Almesbach, 
Start: 24. September 2012, Anmeldeschluss: 30.Juni 2012 
Lehrgangsgebühr: 750 €, Prüfungsgebühren: 180 €,  
Anmeldung ist ab sofort möglich. Ansprechpartnerin: Theresia 
Addokwei, Tel: 0961/39020-54, lvfz-almesbach@lfl.bayern.de, 
www.stmelf.bayern.de/berufsbildung/fortbildung 
 
Agentur für Arbeit Ansbach 
Im Rahmen unserer Vortragsreihe findet am Donnerstag, den 
19. April 2012 um 14.30 Uhr eine Infoveranstaltung zum 
Thema „Duale Studiengänge und Abiturientenausbildun-
gen“ im Berufsinformationszentrum der Agentur für 
Arbeit, Schalkhäuser Str. 40 statt. Die Studienberater der 
Agentur für Arbeit Ansbach stellen gemeinsam mit den Firmen 
Schüller Möbelwerk KG und Robert Bosch GmbH die dualen 
Studienmöglichkeiten und Abiturientenausbildungen vor. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
Staatliches Berufliches Schulzentrum Ansbach 
Anmeldenachmittage: Montag, 23.04.12, ab 15:00 Uhr, 
Dienstag, 22.05.12, ab 15:00 Uhr, Mittwoch, 20.06.12, ab 
15:00 Uhr, Donnerstag, 26.07.12, ab 15:00 Uhr 
für Dienstleistungs- und Pflegeberufe, wie Assistent/in für 
Ernährung und Versorgung, Sozialbetreuer/in und Pflegefach-
helfer/in, Kinderpfleger/in, Hauswirtschafter/in, Berufe in der 
Agrarwirtschaft 
Ausbildung ohne Schulgeld; Berufsausbildungsförderung 
möglich! Folgende Anmeldeunterlagen sind mitzubringen: 
Kopie des letzten Zeugnisses (Zwischenzeugnis 2012), tabel-
larischer Lebenslauf, 2 Lichtbilder 
Brauhausstraße 9b, 91522 Ansbach 
Tel.: 0981/4884620; Fax : 0981/48846244 
schule@bsz-ansbach.de; www.bsz-ansbach.de 
 
Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
teilt mit, dass am 26.01.2011 Herr Werner Zwick zum bayeri-
schen Pflegebeauftragten ernannt wurde. An ihn können Sie 
sich vertrauensvoll wenden, wenn es um Missstände in der 
Pflege geht. Sie erreichen den Pflegebeauftragten unter 
www.pflegebeauftragter.bayern.de. Unter der kostenlosen 
Rufnummer 0800 0114353 können Sie Ihr Anliegen rund um 
die Uhr anbringen. 
 

 
Stellenausschreibung  
Kreative und flexible Sekretariatskraft gesucht! 
Sie sind kreativ, flexibel und ein Organisationstalent, Sie ha-
ben eine Ausbildung zur Kommunikations- oder Bürofachkraft 
(m/w) oder vergleichbar abgeschlossen und bereits stichhalti-
ge Berufserfahrung gesammelt. Alle gängigen Kommunika-
tionssysteme wie Word, Excel, Outlook, Power Point beherr-
schen Sie im Schlaf. Das Thema Buchhaltung und die Web-
sitepflege sind Ihnen geläufig. Sie kennen die Region Hessel-
berg und möchten sich gerne für die Region Hesselberg, ihre 
Entwicklung und ihre Projekte im Handlungsfeld Jugend ein-
setzen. Der Umgang mit Personen und Persönlichkeiten 
macht Ihnen Freude. Sie sind selbstständiges Arbeiten ge-
wohnt  und unterstützen das Team bei der Projektarbeit. Sie 
integrieren sich schnell in ein bereits vorhandenes Team, 
haben eine rasche Auffassungsgabe und überzeugen durch 
strukturierte und im Aufgabengebiet breit gefächerte gründli-
che und effiziente Arbeitsweise. Sie sind bei Bedarf bereit zu 
überdurchschnittlichem Arbeitseinsatz. Wir bieten Ihnen ab 
sofort, spätestens zum  01.05.2012 eine zunächst bis zum 
31.12.2012 befristete Stelle in Vollzeit, ein abwechslungsrei-
ches Aufgabengebiet in einem freundlichen und aufgeschlos-
senen Team. Wenn Ihnen diese Beschreibung wie auf den 
Leib geschrieben ist und wir Ihr Interesse geweckt haben, 
schicken Sie bitte bis zum 05.04.2012. Ihre kompletten und 

Das Amts- und Mitteilungsblatt für den Monat Mai 2012 
erscheint am Freitag, den 04. Mai 2012. Unterlagen 
können bis Mittwoch, 25. April 2012, 9.00 Uhr, bei der 
Gemeinde abgegeben werden. 
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aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvor-
stellung an die Geschäftsstelle der Entwicklungs-
gesellschaft Region Hesselberg, Hauptstraße 11, 91743 
Unterschwaningen, info@region-hesselberg.de Tel.: 
09836-970772; www.region-hesselberg.de 
 
                       Club 55plus 
         Hesselberger Seniorennetzwerk 
 

 „Tanztee am Nachmittag“, am Dienstag, 14. April 2012 
um 14.30 Uhr, in der Stadthalle in Ornbau 

Kostenbeitrag 5,-- €/p.P. 
Das Duo „Harry und Peter“ wird in bewährter Weise für die 
musikalische Unterhaltung sorgen und für Sie zum Tanz auf-
spielen. Ich freue mich mit Ihnen auf eine schöne 
Veranstaltung. Ihr Peter Schalk (Organisationsleitung), Alt-
bürgermeister der Gemeinde Burgoberbach 
 
2. Hesselberger Gartenerfahrungsaustausch in Beyerberg 
Im Hortus Insectorum in Beyerberg findet am 14. April 2012 
um 14.00 Uhr der Erfahrungsaustausch zwischen Hesselber-
ger Gärtnern statt. Informationen zum Hortus Insectorum unter 
www.hortus-insectorum.de. Eine Anmeldung ist erbeten in der 
Entwicklungsgesellschaft Region Hesselberg, tel.: 09836-
970772 oder per E-Mail an oliver.sollbach@region-
hesselberg.de. 
 
Sie möchten die neue Apfelkönigin für die „Fränkische 
Moststraße“ werden? 
Die Interessengemeinschaft „Fränkische Moststraße“ und 
die „Region Hesselberg“ wollen im Herbst 2012 die neue 
Apfelkönigin der „Fränkischen Moststraße“ krönen. Alle jungen 
Damen, die mindestens 18 Jahre alt sind, ein adrettes und 
sicheres Auftreten haben und die sich mit der „Region Hessel-
berg“ identifizieren, können sich ab sofort in den Rathäusern 
der Mitgliedsgemeinden bewerben. Meldeschluss ist der 30. 
April 2012.  Die neu gewählte Apfelkönigin erhält ein Krö-
nungskleid im Wert von 400,-- €. Die Apfelkönigin soll, so wie 
ihre Vorgängerinnen, positive Werbeträgerin für die Region 
sein und an Veranstaltungen teilnehmen. Weitere Informatio-
nen erteilt der Vorsitzende der Interessengemeinschaft 
Bürgermeister Alfons Brandl aus Herrieden unter Tel-Nr. 
09825/808-11. Bewerben können Sie sich  in den Rathäusern 
der Mitgliedsgemeinden der IG Moststraße. 
 
    Schulnachrichten 

 

Schulanmeldung 
Sehr geehrte Eltern, 
für den Bereich der Grundschule Langfurth/Burk findet die 
Schuleinschreibung am Donnerstag, dem 18. April 2012, von 
14.00 bis 16.00 Uhr im Schulhaus Langfurth statt. Für alle 
Kinder, die bis zum 30. September sechs Jahre alt sein 
werden, beginnt mit dem Schuljahr 2012/2013 die Schul-
pflicht. Anzumelden sind ferner alle Kinder, die im Vorjahr vom 
Besuch der Grundschule zurückgestellt wurden. 
Vergessen Sie bitte nicht, zur Schulanmeldung die Geburts-
urkunde oder das Stammbuch mitzubringen und für 
Fahrschüler ein Passbild für die Buskarte. Außerdem brau-
chen wir eine Bestätigung des Gesundheitsamtes, dass die 
Schuleingangsuntersuchung durchgeführt wurde. 
Wir bitten Sie, persönlich mit Ihrem Kind zur Anmeldung 
zu kommen. 
Um Wartezeiten nach Möglichkeit zu vermeiden, bitten wir 
folgende Einteilung zu beachten (Änderungen nach Abspra-
che gern möglich): 
     14.00 Uhr bis ca. 14.35 Uhr:   die Kinder vom Kindergar- 
               ten Langfurth 
     14.40 Uhr bis ca. 15.15 Uhr:   die Kinder vom Kindergar- 
               ten Burk 
     15.20 Uhr bis ca. 16.00 Uhr:   die Kinder vom Kindergar- 
               ten Ammelbruch 
Kinder und Eltern jeder Gruppe treffen sich im Eingangsbe-
reich. Während die Kinder mit einer Lehrerin ein wenig 

„Schulluft schnuppern“ dürfen, können Sie die Anmeldeforma-
litäten in Ruhe erledigen. 
Unser Elternbeirat bewirtet Sie am Nachmittag in der Aula 
mit Getränken und Gebäck. 
Gez. Roman Meier/ Schulleiter 
 
Einführungsklasse am Gymnasium Feucht-
wangen 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat für das Schuljahr 2012/13 eine Einführungsklasse am 
Gymnasium Feuchtwangen genehmigt. Gute Absolventinnen 
und Absolventen des Mittleren Schulabschlusses von Real-, 
Wirtschafts-, und Berufsfachschulen bzw. dem M-Zug der 
Mittelschulen werden in dieser zusätzlichen 10. Klasse an die 
Oberstufe des Gymnasiums herangeführt, um dann nach 
weiteren zwei Jahren in der Qualifikationsphase des Gymna-
siums die allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Eine zweite 
Fremdsprache ist zur Wahrnehmung dieser zusätzlichen 
Bildungschance zunächst nicht nötig. Im Laufe der drei Jahre 
wird Französisch als zweite Fremdsprache am Gymnasium 
Feuchtwangen erlernt werden. Anmeldungen sind ab sofort im 
Sekretariat des Gymnasiums (Mo-Do 8.00 – 16.00 Uhr, Fr. 
8.00 – 13.30 Uhr) möglich. Bei Bedarf werden alle Interessen-
ten zu den Öffnungszeiten gerne auch telefonisch (Tel. 
09852/722) zusätzlich beraten. 
gez. Sauerhammer, StD 
 
Einladung zum Informationsabend  
Wir stellen Ihnen das Ganztagesangebot im Schuljahr 2012/13 
in den 5. Klassen der Betty-Staedtler Mittelschule (Hauptschu-
le) Wassertrüdingen vor. 
am Dienstag, den 12. April 2011, um 19.00 Uhr 
in der Aula der Schule. 
Selbstverständlich sind Eltern und Schüler herzlich dazu ein-
geladen. 
Die Schulleitung und das Ganztagesteam 
 
Anmeldetage der drei Ansbacher Gymnasien 
An den drei Ansbacher Gymnasien (Gymnasium Carolinum, 
Platen-Gymnasium, Theresien-Gymnasium) finden in der Zeit 
vom 07. bis 10. Mai 2012 jeweils von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr, am 11. Mai 2012 nur von 
8.00 bis 12.00 Uhr, die Anmeldungen zur Aufnahme in die 5. 
Klassen für das kommende Schuljahr statt. 
Dieser Termin wurde vom Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus festgelegt. Bitte beachten Sie diesen 
Zeitraum!  Spätere Anmeldungen dürfen in der Regel nicht 
mehr berücksichtigt werden.“ 
 
    Bereitschaftsdienste 

 
Ärztlicher Notdienst 
Der für den Notdienst zuständige Arzt ist unter der Tel. 
01805/191212 zu erfragen. Bei akuten, lebensbedrohlichen 
Erkrankungen ist die Rettungsleitstelle Ansbach unter der 
Notruf-Nummer 112 und für Krankentransporte unter Tel. 
09851/19222 zu erreichen. 
 
Krisendienst Mittelfranken 
- Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen –  
Hessestrasse 10, 90443 Nürnberg, Tel.: 0911/424855-0,  
www.krisendienst-mittelfranken.de 
 
Apotheken-Notdienst 
Karfreitag, 06.04.2012 
Römer-Apotheke, Mönchsroth, Tel. 09853/1700 
Stiftsherren-Apotheke, Feuchtwangen, Tel. 09852/67350 
Ostersamstag, 07.04.2012 
Apotheke vor den Toren, Dinkelsbühl, Tel. 09851/589324 
Ostersonntag, 08.04.2012 
St. Sebastian-Apotheke, Dürrwangen, Tel. 09856/221 
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Ostermontag, 09.04.2012 
Adler-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/9522 
Apotheke Kiderlen, Feuchtwangen, Tel. 09852/61330 
Samstag, 14.04.2012 
Hubertus-Apotheke, Schopfloch, Tel. 09857/246 
Sonnen-Apotheke, Schnelldorf, Tel. 07950/577 
Sonntag, 15.04.2012 
Römer-Apotheke, Mönchsroth, Tel. 09853/1700 
Stiftsherren-Apotheke, Feuchtwangen, Tel. 09852/67350 
Samstag, 21.04.2012 
farma-plus Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/582215 
Löwen-Apotheke, Feuchtwangen, Tel. 09852/67760 
Sonntag, 22.04.2012 
Altstadt-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/555838 
Samstag, 28.04.2012 
St. Pauls-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/3435 
Stadt-Apotheke, Feuchtwangen, Tel. 09852/9161 
Sonntag, 29.04.2012 
St. Georgs-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/57440 
Montag, 30.04.2012 
farma-plus Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/582215 
Löwen-Apotheke, Feuchtwangen, Tel. 09852/67760 
Dienstag, 01.05.2012 
Altstadt-Apotheke, Dinkelsbühl, Tel. 09851/555838 
 

Zahnärztlicher Notdienst 
06./07.04.2012 Dr. Norbert Wieseler, Aurach 
 Tel. 09804/93150 
08./09.04.2012 Dr. Markus Klaus, Feuchtwangen 
 Tel. 09852/3777 
14./15.04.2012 Dr. Axel Krämer, Rothenburg 
 Tel. 09861/3458 
21./22.04.2012 Dr. Nicole Krämer, Rothenburg 
 Tel. 09861/3458 
28./29.04.2012 Dr. Alfred Ulrich, Schnelldorf 
 Tel. 07950/648 
30.04./01.05.2012 Dr. Christian Dehner, Rothenburg 
 Tel. 09861/6510 
 

    Wir gratulieren 
 

Unsere herzlichsten Glückwünsche: 
 

Herrn Wilhelm Schwab, Ammelbruch 
zum 80. Geburtstag am 05. April 2012 
 
Frau Karolina Zeh, Dorfkemmathen 
zum 99. Geburtstag am 16. April 2012 
 
 

    Vereine und Verbände 

 
Frühjahrsputz in der Gemeinde Langfurth 

 

Am 5. April 2012 GRÜNDONNERSTAG 
 

von 16.30 bis 17.30 Uhr 
initiiert vom Elternbeirat des Kindergartens Pusteblume in 

Langfurth 
 

Gestartet und geendet wird vor dem Rathaus Langfurth. Für 
jeden vollen Müllsack wird am Ende ein leerer Zusatzmüllsack 
der Gemeinde getauscht und jedes Kind erhält eine kleine 
Mitmachüberraschung. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den 
begleitenden Erwachsenen, die wir bitten, für Aufhebhilfen, 
Handschuhe und  evtl. Leiterwagen selbst zu sorgen. Wir 
freuen uns über rege Beteiligung und ein sauberes Land-
schaftsbild als Ergebnis!!  
Es grüßt der Elternbeirat Pusteblume und die Gemeindever-
waltung. 
 
Osterfeuer der Haisla-Jugend Ammelbruch  
Das „Haisla Ammelbruch“ veranstaltet am 07.04.2012 das 10. 
Osterfeuer. Zum Osterfeuer möchten wir die gesamte Ge-
meinde und insbesondere unsere Holzlieferanten herzlich 

einladen. Beginn ist um 18.00 Uhr. Für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Um 18.30 Uhr wird angezündet. 
 
Osterfeuer 2012 in Dorfkemmathen 
Die Freiwillige Feuerwehr Dorfkemmathen veranstaltet am 
Samstag, den 07. April 2012 in der Sandgrube der Fa.  
Dillig/Zaubzer das alljährliche Osterfeuer. 
Beginn ist um 18:30 Uhr. 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Alle aktiven Feuer-
wehrkameraden erscheinen zur Übung im Schutzanzug. 
Auf zahlreiche Gäste freut sich die Feuerwehr Dorfkemma-
then. 
gez. Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jahreshauptversammlung der  
JFG-Sulzachtal 09 
Am Freitag, den 20.04.2012 um 19.00 Uhr  
findet im Sportheim des SV Großohrenbronn 
die Jahreshauptversammlung der  JFG- 
Sulzachtal 09 statt. 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung, 2. Totengedenken, 3. Berichte: 
1. Vorstand, Schriftführers, Kassenbericht, Kassenprüfer, 
Jugendleiter, Jugendtrainer, 4. Grußworte der Vereinsvorsit-
zenden, 5. Entlastung der Vorstandschaft und Kassiers, 6. 
Wahl des Kassenprüfers, 7. Sonstiges, Wünsche und Anträge, 
8. Schlusswort 
 

An alle Mitglieder der JFG-Sulzachtal 09 ergeht eine herzliche 
Einladung.  
Auch Nichtmitglieder können der Versammlung beiwohnen. 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind mindestens drei Tage 
vorher schriftlich bei der Vorstandschaft einzureichen. 
gez. die Vorstandschaft 
 
Schützenverein „Immergrün“  
Langfurth 1965 e.V. 
Wir laden die gesamte Bevölkerung ganz herzlich zum dies-
jährigen Bürgerschießen in unser Vereinsheim in der 
Turnhalle an folgenden Terminen ein:  
 

  Freitag, 04. Mai 2012  19.00 – 22.00 Uhr 
  Freitag, 11. Mai 2012  19.00 – 22.00 Uhr 
 

Auf die Gewinner und den Verein mit der Meistbeteiligung 
warten wieder attraktive Preise. Über rege Teilnahme und 
zahlreichen Besuch aller Gemeindebürger würden wir uns 
sehr freuen. 
Für die Schützenvereinsmitglieder findet bereits am: 
 

  Freitag, 20. April 2012  18.00 – 22.00 Uhr 
           Samstag, 21. April 2012  18.00 – 22.00 Uhr 
 

das Königsschießen im Vereinsheim statt. 
 
Die Königsproklamation findet dann am Samstag, den  
26. Mai 2012, ab 18.00 Uhr statt. Hierzu laden wir bereits 
heute ganz herzlich ein. 
gez. die Vorstandschaft 

Der 1. FC Langfurth 1921 e. V. lädt die gesamte Bevöl-
kerung zu folgenden Veranstaltungen ein: 

 

Osterrocknacht 2012 
 

Am Ostersonntag, 08. April 2012, 
in der Turnhalle Langfurth   ab 20.00 Uhr 
W A N T E D   live!!  Eintritt 7 € 
 

Bierprobe im Sportheim 
 

Am 20. April 2012, im Sportheim des FCL ab 21.00 Uhr!! 
Verschiedene Fass- und Flaschenbiere kommen zur Ab-
stimmung!! 
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CSU Ortsverband Langfurth und Umgebung 
Am Sonntag, den 22. April 2012 um 19.00 Uhr findet die 
Jahreshauptversammlung des CSU Ortsverband Langfurth 
und Umgebung im Gasthaus „Grüner Baum“ statt. An alle 
Mitglieder ergeht herzliche Einladung.  
gez. Die Vorstandschaft 
 
 
Theatergruppe Langfurth e.V. 
Die Bengelbude trifft sich wieder am Dienstag, den 24. April 
2012, um 16.00 Uhr bei Fam. Wagner. Jungen und Mädchen 
von 8 – 13 Jahren sind gerne eingeladen. 
 
 
Gartenspielgeräte - Fahrradbasar 
Am 28.04.2012, Schulhof Langfurth 
Na auch gut erhaltene Kinderspielgeräte, z. B. Sandkasten, 
Bobbycars, Sandspielgeräte, Bagger, etc. Fahrräder und alles 
was Räder hat im Keller? Dann her damit. 
 
Warenanname:             28.04. von   9.00 – 10.00 Uhr 
Verkauf:              28.04. von 10.30 – 11.30 Uhr 
Abholung/Auszahlung:   28.04. von 12.00 – 12.30 Uhr 
 
Listennummern u. Etiketten gibt’s vor Ort! 15 % der Verkaufs-
summe werden für einen gemeinnützigen Zweck einbehalten. 
 

Auf eure Teilnahme freut sich die Vorstandschaft Förderverein 
des Kigas Pusteblume u. der Jugendarbeit in Langfurth. 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Ammelbruch 
Am Dienstag, den 01. Mai 2012 findet unser Grillfest am 
neuen Feuerwehrhaus statt. Beginn ist ab 10.00, anschl. 
Mittagstisch mit Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen.  
Bei dieser Gelegenheit kann auch das neue Feuerwehrhaus 
besichtigt werden.  
Die gesamte Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. 
 
gez. Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 

    Kurznachrichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veranstaltungen: 
05.04.2012 Elternbeirat Kindergarten Pusteblume ab 16.30 Uhr Frühjahrsputz  Treffpunkt Rathaus  

07.04.2012 Haisla Jugend Ammelbruch 18.00 Uhr Osterfeuer Osterfeuerplatz Ammelbruch 

07.04.2012 
Freiwillige Feuerwehr Dorfkemma/
then 

18.30 Uhr Osterfeuer alte Sandgrube Dillig/Zaubzer 

08.04.2012 1. FC Langfurth, Abt. Fußball 20.00 Uhr Oster/Rocknacht Turnhalle Langfurth 

20./21.04.2012 Schützenverein Immergrün Langfurth 18 / 22 Uhr Königsschießen Schützenheim Langfurth 

20.04.2012 JFG/Sulzachtal 09 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Sportheim Großohrenbronn 

20.04.2012 Bayern/Fanclub 20.00 Uhr Generalversammlung Gasthaus Zweite Heimat 

20.04.2012 1. FC Langfurth, Abt. Fußball 21.00 Uhr Bierprobe Sportheim Langfurth 

21.04.2012 Tennisabteilung d. 1. FC Langfurth  Gran/Slam/Turnier Tennisgelände Langfurth 

22.04.2012 Hitkids Ammelbruch 14.30 Uhr 10 Jahre Hitkids m. Joh.Roth Turnhalle Langfurth 

22.04.2012 CSU Ortsverband Langf. u. Umgeb. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung Gasthaus „Grüner Baum“ 

24.04.2012 Theatergruppe Bengelbude 16.00 Uhr Treffen bei Wagner‘s 

27.04.2012 Dorfladen eG 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung Gasthaus „Grüner Baum“ 

28.04.2012 
Förderverein d. Kigas Pusteblume u. 
d. Jugendarbeit in Langfurth 

9 – 12.30 Uhr 
Gartenspielgeräte/
Fahrradbasar 

Schulhof Langfurth 

30.04.2012 TSV Dorfkemmathen 19.00 Uhr Maibaumaufstellen Café Däubler 

30.04.2012 Freiwillige Feuerwehr Langfurth ab 17.00 Uhr Grillfest m. Maibaumaufstellen FF/Haus Langfurth 

01.05.2012 Freiwillige Feuerwehr Ammelbruch ab 10.00 Uhr Grillfest FF/Haus Ammelbruch 

04./11.05.2012 Schützenverein Immergrün Langfurth 19 – 22 Uhr Bürgerschießen Schützenheim Langfurth 
 
 

 

Impressum 
 

Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Langfurth 
 

Das Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Langfurth erscheint monatlich und wird kostenlos 

an alle erreichbaren Haushalte des Gemeindegebietes verteilt. 

Die Gemeinde behält sich das Recht vor, aus Platzgründen die Texte sinngemäß zu kürzen. Eben-

falls ist die Gemeinde nicht für die Richtigkeit der Textinhalte von Vereinen und Verbänden 

verantwortlich. 

 

-      Herausgeber und verantwortlich für den amtlichen Teil: 

       Der Erste Bürgermeister der Gemeinde Langfurth, Klaus Miosga, 

       Hauptstraße 38, 91731 Langfurth, oder Vertreter im Amt 

 

-      Druck und Verlag: 

       Druckerei Andreas Kögler, Gleiwitzer Str. 11, 91550 Dinkelsbühl 

AyurwedaAyurwedaAyurwedaAyurweda����    MassMassMassMassaaaagengengengen    

Wir bieten Ihnen z.B. 

Rücken- oder Fußmassage für je  Euro 18,-€

Ganzkörpermassage  Euro 65,- €

Hot-Stone-Massage Euro 75,- €

Bei Fragen oder einer Terminabsprache sind wir gerne

für Sie da! Heike und Uwe Lehmann, Hauptstrasse 43,

heike.lehmann@impulssein.de  und 

uwe.lehmann@impulssein.de - Telefon: (09856) 92 27 848

Entspannung für Ihren Körper

Eine Pause für Ihren Geist

Urlaub für Ihre Seele

20 % Erö" nungsrabatt im ganzen April

 


